
 
 
 

2. Nachtrag 
 

 

zum Vertrag nach § 140a SGB V über die Durchführung eines  
ergänzenden Hautkrebsvorsorge-Verfahrens 
im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 

 
 

zwischen 
 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 
Humboldtstr. 56, 22083 Hamburg, 

- nachfolgend KV Hamburg genannt – 
 
 

und der 
 
 

BIG direkt gesund 
Markgrafenstraße 62, 1069 Berlin 

- nachfolgend BIG genannt – 
 
 
 

vom 01.04.2016  
in der Fassung des 1. Nachtrages vom 25. Mai 2018 

 
 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung erfolgt gem. § 71 Abs. 4 SGB V unter dem Vorbehalt der 

Nichtbeanstandung durch die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 

Integration (Sozialbehörde). Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der 

Unterzeichnung des Nachtrages; das Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt. 
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Der Vertrag nach § 140a SGB V zwischen der BIG und der KV Hamburg über die 

Durchführung eines ergänzenden Hautkrebsvorsorge vom 01.04.2016 in der Fassung des 1. 

Nachtrages vom 25. Mai 2018 wird mit Wirkung ab dem 01.07.2021 wie folgt angepasst: 

 

1. Rubrum 

Die Adresse der KV Hamburg wird geändert in „Humboldtstr. 56, 22083 Hamburg“. 

 

2. § 5 - Vergütung  

 Der § 5 wird wie  folgt neu gefasst: 

 

„Die im Rahmen dieser Vereinbarung abrechenbaren Leistungen werden über 

Pauschalvergütungen abgegolten. Die BIG entrichtet zur Abgeltung der erbrachten 

ärztlichen Leistungen an die KV Hamburg eine Pauschale pro Fall (Abrechnungsziffer  

94505). Die Höhe richtet sich nach der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung 

jeweils geltenden Punktzahl der GOP01745 EBM multipliziert mit dem jeweils gültigen 

Punktwert der regionalen Euro-Gebührenordnung1. Die Vergütung passt sich 

dynamisch an Änderungen des Punktzahlvolumens der GOP 01745 EBM und an 

Änderungen des Punktwertes des regionalen Euro-Gebührenordnung an, ohne dass 

es einer vertraglichen Anpassung bedarf. Damit ist eine parallele privatärztliche 

Abrechnung nach GOÄ ausgeschlossen. Die Abrechnungsnummer ist alle zwei Jahre 

berechnungsfähig.“ 

 

 Es wird folgende Fußnote im Satz 3 nach dem Wort „Euro-Gebührenordnung“ 

eingefügt: 

 

„1 Danach ergibt sich für das Jahr 2021 ein Betrag von 28,61 Euro (253 Punkte x 

11,3098 ct.).“ 

 

 

Hamburg, 

 

 

 

 

 Berlin, 

 

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg  BIG direkt gesund 

 


